
FFH-GEBIET “ELBAUE ZWISCHEN SAALEMÜNDUNG UND MAGDEBURG“ (EU-

CODE:DE 3936-301, LANDESCODE: FFH0050) 

Gemäß § 14 N2000-LVO LSA entsprechen die in den §§ 6 bis 12 sowie in § 3 der 

gebietsbezogenen Anlage enthaltenen Bestimmungen Maßnahmen i. S. d. Artikel 6 Absatz 1 

Satz 1 HS 1 FFH-RL bzw. Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen i. S. d. § 23 

Absatz 2 NatSchG LSA. Ergänzend werden zur Wahrung oder Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes der Schutzgüter des besonderen Schutzgebietes folgende 

Bewirtschaftungs- sowie Entwicklungsmaßgaben festgelegt. 

Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

der Lebensraumtypen (LRT) gemäß Anhang I FFH-RL sind insbesondere: 

für die LRT der Wälder (LRT 9170, 91E0*, 91F0): 

 die Erhaltung und Förderung einheimischer, gebiets- und lebensraumtypischer Arten 

im Rahmen der Bewirtschaftung, die Förderung der Eichenanteile in Eichen-LRT 

durch Mischungsregulierung, 

 die Förderung von Naturverjüngung unter Berücksichtigung des LRT-Artenspektrums, 

z. B. für eichengeprägte Lebensräume die Durchführung historischer 

Nutzungsformen (Mittel-, Hudewaldwirtschaft), 

 die Vermeidung von Düngung, Biozideinsatz, Kalkung, Entwässerung, Befahrung, 

Bodenbearbeitung sowie von Kahlhieben, Stoffeinträgen und überhöhten 

Schalenwildbeständen, 

 die Entwicklung von LRT-typischen Waldrand- und Waldinnenstrukturen, 

 das Belassen einer möglichst hohen Anzahl von Alt- und Biotopbäumen bzw. eines 

hohen Anteils Totholz, 

 ein Bewirtschaftungsverzicht in Altholzinseln, 

 ggf. die Wiederherstellung natürlich hoher Grundwasserbedingungen bzw. einer 

natürlichen Überflutungsdynamik für hydromorph geprägte LRT, 

für die LRT der Gewässer (LRT 3150, 3260, 3270): 

 die Vermeidung von Nährstoffeinleitungen bzw. -einträgen, von Schadstoffen und 

Pflanzenschutzmitteln, 

 die Vermeidung von technischem Gewässerausbau, 

 soweit notwendig und schutzzweckkonform die Durchführung von 

Gewässerrenaturierung, 

 die Anlage von Pufferstreifen zwischen Gewässerufer und landwirtschaftlicher 

Nutzfläche, 

 die Durchführung ggf. notwendiger Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 

gestaffelter bzw. schonender und an den jeweiligen Standort und an das Schutzgut 

angepasster Form, 

 die Erhaltung oder die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit, 

 ggf. die Anbindung von Altwässern oder Altarmen, 

 die Vermeidung starker Verschilfung oder Verlandung, 

 die Vermeidung von Besatzmaßnahmen mit nichtheimischen oder nicht 

gebietstypischen Fischarten, 

 die Beschränkung einer fischerei- und angelwirtschaftlichen Nutzung entsprechend 

der LRT-typischen Anforderungen, 



für die LRT der Dünen und Sandtrockenrasen (LRT 2310, 2330, 6120*): 

 die Durchführung einer regelmäßigen extensiven Nutzung der Flächen, vorzugsweise 

durch Schaf- und Ziegenbeweidung (ggf. auch durch Mahd) oder durch eine 

standortangepasste Beweidung mit anderen geeigneten Weidetieren, 

 die Erhaltung von offenen Rohbodenflächen sowie ggf. die Entfernung 

aufgewachsener Gehölze, 

 die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutz- oder Düngemitteln, 

Nährstoffeinträgen aus angrenzenden Flächen sowie der Akkumulation 

abgestorbener organischer Substanz, 

für die LRT der Frisch- und Feuchtwiesen (LRT 6440, 6510): 

 die Durchführung einer angepassten, habitatprägenden Nutzung mittels Mahd oder 

ggf. Beweidung zu einem gemäß der phänologischen Ausprägung angepassten 

Bewirtschaftungszeitpunkt, 

 die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, von Nährstoffeinträgen 

aus angrenzenden Flächen sowie der Akkumulation abgestorbener organischer 

Substanz, 

 die Entfernung ggf. vorhandener Gehölze, 

 die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines lebensraumtypischen 

Wasserhaushalts, 

für den LRT der Hochstaudenfluren (LRT 6430): 

 die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines lebensraumtypischen 

Wasserhaushalts und ggf. der natürlichen Auendynamik, 

 die Entfernung ggf. im LRT vorhandener Gehölze, 

 die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. 

 

Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

der Tier- und Pflanzenarten gemäß Anhang II FFH-RL sind insbesondere: 

für den Biber die Erhaltung oder die Wiederherstellung einer natürlichen oder naturnahen 

Gewässerstruktur, die Gewährleistung einer guten bis optimalen Verfügbarkeit an 

Winternahrung sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Gewässerausbau, 

Habitatzerschneidung (z. B. Wanderbarrieren, insbesondere an Straßenquerungen) oder 

eine nicht artangepasste Gewässerunterhaltung, 

für den Bitterling die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Habitatgewässer 

(sommerwarme Gewässer in zusammenhängenden Komplexen, mit aerober Sohle und 

ausgedehnten Wasserpflanzenbeständen im Litoral sowie Stillwasserbereichen in 

Fließgewässern), die Vermeidung von Beeinträchtigungen oder die Wiederherstellung der 

Habitate der als Wirtsorganismen zur Eiablage nötigen Großmuscheln (strukturreicher, 

natürlicher oder naturnaher Gewässer), die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch 

Eutrophierung, Besatzmaßnahmen mit nicht heimischen oder nicht gebietstypischen 

Fischarten, eine nicht artspezifisch angepasste Gewässerunterhaltung, 

bestandsgefährdenden Gewässerausbau oder Auenabtrennung, 



für den *Eremiten die Erhaltung und Förderung der Habitatbäume, eines dauerhaften und 

ausreichenden Anteils an Alt- und Totholz (insbesondere Großhöhlen- und Uraltbäume in 

möglichst sonnenexponierten Lagen) und lichter Gehölzbestände mit verschiedenen 

Altersstufen sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch anthropogene Einflüsse an 

Höhlen oder Mulmkörpern oder den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 

für den Fischotter die Erhaltung oder die Wiederherstellung zusammenhängender und 

vernetzter Oberflächengewässer mit einer natürlichen oder naturnahen Gewässerstruktur 

sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch angel- oder berufsfischereiliche 

Nutzung, Gewässerausbau, Habitatzerschneidung (z. B. Wanderbarrieren, insbesondere an 

Straßenquerungen) oder eine nicht artangepasste Gewässerunterhaltung, 

für Fluss- und Bachneunauge die Erhaltung oder die Wiederherstellung der 

Habitatgewässer (strukturreiche, flache Fließgewässer mit kiesiger Sohle als Laich- bzw. 

Larvalhabitate sowie Abschnitten mit zeitweise stabilen Sedimentbänken aus Feinsand und 

Detritus als Aufwuchshabitate), die Erhaltung oder die Wiederherstellung der ökologischen 

Durchgängigkeit dieser Gewässer und die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Stoff- 

und Feinsedimenteinträge in die Laichhabitate, Gewässerausbau oder eine nicht 

artspezifisch angepasste Gewässerunterhaltung, 

für das Große Mausohr die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Lebensräume 

(strukturreiche Offenländer, insbesondere in Form kleinräumig gegliederter 

Kulturlandschaften mit Streuobstwiesen, extensiv genutztem Grünland und blütenreichen 

Weg- und Feldsäumen, verzahnt mit standortgerechten Laubwaldbeständen einheimischer 

Gehölzarten, Vermeidung von starken Auflichtungen in der Baumschicht, um 

unterwuchsarme Hallenwaldstrukturen zu erhalten und zu fördern), die Förderung von 

Laubholzbeständen mit einem Bestandsalter von mindestens 80 Jahren vorzugsweise als 

Altholzinseln von mehr als 30 % des Gesamtwaldbestandes zur Sicherung der 

Quartierbaumdichte, die Sicherung von bekannten ober- und unterirdischen Quartieren 

mittels fledermausgerechter Verschlüsse sowie die Durchführung fledermausgerechter 

Umbauten, Sanierungen und Beleuchtungen in Gebäudequartieren und die Vermeidung von 

Beeinträchtigungen durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder sonstigen insektizid-

wirkenden Substanzen, 

für die Grüne Keiljungfer die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Habitatgewässer mit 

strukturreicher Ufervegetation und einer naturnah oder natürlich ausgebildeten 

Gewässersohle, die Erhaltung, die Anlage oder die Wiederherstellung von Pufferstreifen mit 

extensiv genutztem Offenland, Staudenfluren oder Röhrichten beiderseits des Gewässers 

und die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Gewässerausbau, Eutrophierung, eine 

deutliche Verschlammung der Habitate oder eine nicht artspezifisch angepasste 

Gewässerunterhaltung, 

für den Heldbock die Erhaltung und Förderung von Habitatbäumen und eines dauerhaften 

und ausreichenden Anteils von Alt- und Totholz, insbesondere von Großhöhlen- und 

Uraltbäumen sowie eines dauerhaften und ausreichenden Angebotes an absterbenden und 

sich zersetzenden Eichen als Brutbäumen in möglichst sonnenexponierten Lagen, ggf. die 

Erhaltung und Förderung locker strukturierter Stieleichenwälder mit Hudewaldcharakter und 

die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 

für den Hirschkäfer die Erhaltung und Förderung eines dauerhaften und ausreichenden 

Anteils an Alt- und Totholz, insbesondere von Baumstubben, Großhöhlen- und Uraltbäumen 



und eines ausreichenden Angebotes an nachwachsenden, eines dauerhaften und 

ausreichenden Angebotes an nachwachsenden, absterbenden und sich zersetzenden 

Eichen als Brutbäume in möglichst sonnenexponierten Lagen, ggf. die Erhaltung und 

Förderung lichter Alteichenbestände sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch 

den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 

für den Kammmolch die Erhaltung oder die Wiederherstellung von strukturreichen 

Landlebensräumen (z. B. Brachland, feuchte Waldgebiete, extensives Grünland, Hecken) 

und Laichgewässern (besonnte Stillgewässer mit ausgedehnten Flachwasserbereichen und 

reichhaltiger Ufer- und Wasservegetation) sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen 

durch Schadstoffeinträge in die Habitate, 

für den Lachs die Erhaltung oder die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit 

der Fließgewässer sowie der Habitatgewässer mit heterogenem Strömungsbild, flachen 

Abschnitten mit kies- und geröllhaltiger Sohle und guter Sauerstoffversorgung sowie tieferen, 

strömungsberuhigten Abschnitten in den Laichund Juvenilgewässern und die Vermeidung 

von Beeinträchtigungen durch Wasserentnahme oder -einleitung bzw. nicht nachhaltige 

Gewässernutzung, Veränderungen des Abflussregimes, Gewässerausbau oder eine nicht 

artspezifisch angepasste Gewässerunterhaltung, 

für die Mopsfledermaus die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Lebensräume 

(strukturreiche Laub(misch)waldbestände einheimischer Gehölzarten mit lichtem Unterwuchs 

und einem langfristig gesicherten Mosaik aus mehreren Waldentwicklungsphasen), die 

Erhaltung von Waldlichtungen, Leitstrukturen (z. B. Hecken, Gehölzreihen, krautige 

Feldraine und Waldränder) und geeigneten, insektenreichen Jagdhabitaten, die Vermeidung 

von Beeinträchtigungen durch starke Auflichtungen in unterwuchsarmen Waldbeständen 

oder durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die Gewährleistung eines 

Laubholzbestandes mit einem Bestandsalter von mindestens 80 Jahren vorzugsweise als 

Altholzinseln von mehr als 30 % des Gesamtwaldbestandes zur Sicherung der 

Quartierbaumdichte sowie die Sicherung von bekannten ober- und unterirdischen Quartieren 

mittels fledermausgerechter Verschlüsse sowie die Durchführung fledermausgerechter 

Umbauten, Sanierungen und Beleuchtungen in Gebäudequartieren und die Vermeidung von 

Beeinträchtigungen durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder sonstigen insektizid-

wirkenden Substanzen, 

für den Rapfen die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Habitatgewässer 

(Fließgewässer mit ausgeprägter Freiwasserzone, strömenden Bereichen mit kiesiger Sohle 

sowie strömungsberuhigten Abschnitten) einschließlich ihrer strukturreichen Gewässerufer, 

die Erhaltung oder die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit dieser 

Gewässer (ggf. mit Anbindung von Gewässeraltarmen) sowie die Vermeidung von 

Beeinträchtigungen durch Stoff- oder Feinsedimenteinträge, Gewässerausbau oder eine 

nicht artspezifisch angepasste Gewässerunterhaltung, 

für die Rotbauchunke die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Laichgewässer (flache, 

besonnte Stillgewässer mit reicher submerser und emerser Vegetation), die Gewährleistung 

eines dynamischen Wasserhaushaltes, die Erhaltung strukturreicher, extensiv genutzter 

Landlebensräume mit vielfältigen Versteckmöglichkeiten (z. B. Hecken, Totholz) und die 

Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Eutrophierung oder Schadstoffeinträge in die 

Habitate, 



für den Schlammpeitzger die Erhaltung oder die Wiederherstellung naturnaher 

Lebensräume (z. B. Auengewässer) mit großflächigen, emersen bzw. submersen 

Pflanzenbeständen und lockeren Schlamm- und Sandböden, die Vermeidung von 

Beeinträchtigungen durch Gewässerausbau, Eutrophierung bzw. Schadstoffeinträge oder zu 

starker Verlandung; die Gewässerunterhaltung sollte abschnittsweise und in 3- bis 5-jährigen 

Abständen erfolgen, 

für den Steinbeißer die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Habitatgewässer 

(naturnahe Gewässer mit sich natürlich umlagerndem Sand, abschnittsweiser 

Gewässervegetation und flachen Gewässerabschnitten mit höchstens geringer 

Strömungsgeschwindigkeit sowie tieferer Abschnitte als Winterhabitate) und die Vermeidung 

von Beeinträchtigungen durch Eutrophierung, Gewässerausbau oder eine nicht artspezifisch 

angepasste Gewässerunterhaltung, 

für den Stromgründling die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Habitatgewässer mit 

naturnahen Uferstrukturen, strömenden Fließgewässerabschnitten mit sandigkiesiger Sohle, 

die Erhaltung oder die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit dieser 

Gewässer, die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Feinsediment- und 

Nährstoffeinträge, Gewässerausbau oder eine nicht artspezifisch angepasste 

Gewässerunterhaltung, 

für die *Sand-Silberscharte die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Habitate 

(insbesondere Sandpionierfluren und Sandtrockenrasen) mit hohen Offenbodenanteilen 

sowie niedrigwüchsiger Vegetation durch geeignete Nutzungsformen (vorzugsweise 

Beweidung) sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Eutrophierung oder 

Sukzession der Habitate. 


